
Lehrlingsinformation der Landarbeiterkammer für Tir ol und der Lehrlings- und 
Fachausbildungsstelle der Landeslandwirtschaftskamm er 
 
Was ist die Landarbeiterkammer?  
 
Die Landarbeiterkammer ist die gesetzliche Interessenvertretung aller Dienstnehmer 
(auch Lehrlinge) in der Land- und Forstwirtschaft in Tirol. Jeder unselbständige 
Dienstnehmer in der Land- und Forstwirtschaft ist auf Grund gesetzlicher 
Bestimmungen Mitglied bei der Landarbeiterkammer und entrichtet dafür einen 
Beitrag von 0,75 % seines Bruttolohnes. Für Lehrlinge ist die Mitgliedschaft in der 
Tiroler Landarbeiterkammer kostenlos, aber ihr könnt trotzdem alle Leistungen der 
Landarbeiterkammer in Anspruch nehmen. 
 
Welche Aufgaben hat die Landarbeiterkammer? 
 
Hauptaufgabe der Landarbeiterkammer neben anderen wichtigen Agenden ist es, 
euch in wirtschaftlichen und rechtlichen Angelegenheiten zur Seite zu stehen. Dies 
zeigt sich beispielsweise darin, dass wir auch kostenlos in rechtlichen 
Angelegenheiten, speziell im Hin- blick auf euer Lehrverhältnis, beraten und 
gegenüber Sozialversiche- rungsträgern (z.B. Tiroler Gebietskrankenkasse, AMS, 
Unfallversicherungsanstalt), Verwaltungsbehörden oder vor dem "Arbeits- und 
Sozialgericht" vertreten. 
 
Weitere Agenden : 
 
Abschlüsse von Kollektivverträgen, Stellungnahmen zu Gesetzes- entwürfen, 
Beratung und Betreuung von Betriebsräten und vor allem finanzielle Förderung der 
Dienstnehmer in der Land- und Forstwirtschaft im Wohnbau, bei Aus- und 
Weiterbildung sowie in Notfällen. 
 
Was tun bei Problemen am Lehrplatz?  
 
Bei Fragen betreffend Rechte aber auch Pflichten als Lehrling in der Land- und 
Forstwirtschaft sind wir von Montag bis Freitag zu den allgemeinen Bürozeiten in der 
Brixner Straße 1, 6020 Innsbruck, oder unter der Telefonnummer  
05 92 92 - DW 3002 erreichbar. 
 
Die Landarbeiterkammer für Tirol wünscht dir für deine Lehrzeit und dein weiteres 
Berufsleben viel Erfolg. 


